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Teilnahme an diesen Maßnahmen
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(1130100)

Einheitlicher
Ansprechpartner

Nein

Fachlich freigegeben am 22.11.2022

Fachlich freigegen durch Bundesministerium für Gesundheit (BMG)

Handlungsgrundlage **Masernschutz**

[§§ 20 Absätze 8 und 9, 36 Absatz 1, 73 Gesetz zur
Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten
beim Menschen, Infektionsschutzgesetz (IfSG) vom 20.
Juli
2000](https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/index.ht
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ml#BJNR104510000BJNE003709116)).

[Gesetz für den Schutz vor Masern und zur Stärkung
der Impfprävention (Masernschutzgesetz) vom 10.
Februar
2020](https://bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bun
desanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl120s0148.pdf).

[Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar
1987](https://www.gesetze-im-internet.de/owig_1968/).

**Gesundheitsuntersuchung Kinder und Jugendliche**

[Fünftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V)  
§ 26 "Gesundheitsuntersuchungen für Kinder und
Jugendliche"](https://sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbv/26.
html#:~:text=SGB%20XIV-,%C2%A7%2026%20SGB%20
V%20Gesundheitsuntersuchungen%20f%C3%BCr%20K
inder%20und%20Jugendliche,in%20nicht%20geringf%C
3%BCgigem%20Ma%C3%9Fe%20gef%C3%A4hrden.)

[Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) - Gesetzliche
Krankenversicherung § 26
Gesundheitsuntersuchungen für Kinder und
Jugendliche](https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5
/__26.html)

**Ärztliche Betreuung und Hebammenhilfe während
einer Schwangerschaft**

[Fünftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V)  
§ 24d "Ärztliche Betreuung und
Hebammenhilfe"](https://sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbv
/26.html#:~:text=SGB%20XIV-,%C2%A7%2026%20SGB
%20V%20Gesundheitsuntersuchungen%20f%C3%BCr%
20Kinder%20und%20Jugendliche,in%20nicht%20gering
f%C3%BCgigem%20Ma%C3%9Fe%20gef%C3%A4hrden
.),
<https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__24d.html
>

**Chlamydien-Screening  
Fünftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V): § 25
"Gesundheitsuntersuchungen"**
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**Gesundheitsuntersuchung für Erwachsene**

[Fünftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V):  
§ 25 "Gesundheitsuntersuchungen", hier: § 25 Absatz 1
SGB
V](https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__25.html
)

**Krebsfrüherkennung**

Fünftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V):  
[§ 25 "Gesundheitsuntersuchungen", hier: § 25 Absatz
2 SGB
V](https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__25.html
)  
[§ 25a "Organisierte
Früherkennungsprogramme"](https://www.gesetze-im-
internet.de/sgb_5/__25a.html)

**Zahnärztliche Untersuchung**

Allen Versicherten steht unabhängig von ihrem Alter
jedes Halbjahr eine eingehende zahnärztliche
Untersuchung zur Feststellung von Zahn-, Mund- und
Kieferkrankheiten sowie einmal im Jahr eine
Zahnsteinentfernung zu.
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__25a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__25.html
https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbv/26.html#:~:
text=SGB%20XIV-,%C2%A7%2026%20SGB%20V%20Ges
undheitsuntersuchungen%20f%C3%BCr%20Kinder%20
und%20Jugendliche,in%20nicht%20geringf%C3%BCgig
em%20Ma%C3%9Fe%20gef%C3%A4hrden.
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__25.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__25a.html
https://bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesan
zeiger_BGBl&jumpTo=bgbl120s0148.pdf#__bgbl__//*%
5B@attr_id='bgbl120s0148.pdf'%5D__1718195314069
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__25.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__24d.html
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/index.html#BJ
NR104510000BJNE003709116
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__26.html
https://bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesan
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zeiger_BGBl&jumpTo=bgbl120s0148.pdf#__bgbl__//*%
5B@attr_id='bgbl120s0148.pdf'%5D__1717063216563
https://www.gesetze-im-internet.de/owig_1968/
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/index.html#BJ
NR104510000BJNE003709116
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_owig/inde
x.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__26.html

Teaser Zum Gesundheitsschutz gibt es in Deutschland
öffentliche Präventionsmaßnahmen, die Sie in
Anspruch nehmen können und gegebenenfalls
beachten müssen. Hier finden Sie Informationen zu
Pflichtimpfprogrammen sowie Vorsorge- und
Früherkennungsuntersuchungen.

Volltext **Pflichtimpfprogramme**

In Deutschland gilt seit dem 01.03.2020 das
Masernschutzgesetz. Durch dieses wurde das
Infektionsschutzgesetz (IfSG) so ergänzt, dass
bestimmte Personengruppen nunmehr die von der
Ständigen Impfkommission (STIKO) empfohlenen
**Masern-Impfungen** vorweisen müssen.

So müssen insbesondere alle **Kinder** ab dem
vollendeten ersten Lebensjahr beim Eintritt in den
Kindergarten, in Kindertageseinrichtungen oder in die
Schule den Nachweis einer Masern-Impfung bringen.
Ein ausreichender Impfschutz gegen Masern besteht
für Kinder ab einem Jahr bei mindestens einer
Masern-Schutzimpfung, für Kinder ab 2 Jahren bei zwei
Masern-Schutzimpfungen.

Nach 1970 geborene **Personen** , die in
bestimmten **Gemeinschaftseinrichtungen** oder
**medizinischen Einrichtungen** arbeiten, müssen
ebenfalls einen Schutz gegen Masern aufweisen. Dies
gilt zum Beispiel für Erzieherinnen und Erzieher,
Lehrerinnen und Lehrer, Tagespflegepersonen und
medizinisches Personal. Auch Asylbewerberinnen und
Asylbewerber sowie Geflüchtete müssen 4 Wochen
nach Aufnahme in eine Gemeinschaftsunterkunft
einen entsprechenden Impfschutz haben.
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**Nichtteilnahme an Pflichtimpfprogrammen und die
Folgen**

Personen, die keinen ausreichenden **Nachweis**
über eine erfolgte Masern-Impfung erbringen, dürfen
weder in den betroffenen Einrichtungen betreut oder
beschäftigt noch in diesen tätig werden. Das gilt jedoch
nicht für Personen, die einer gesetzlichen Schulpflicht
unterliegen.

Sollte das
**[Paul-Ehrlich-Institut](https://pei.de/DE/home/home-
node.html)** einen Lieferengpass bei Impfstoffen mit
einer Masernkomponente auf seiner Internetseite
veröffentlichen, können **Ausnahmen** vom
gesetzlichen Aufnahme- und Tätigkeitsverbot durch die
obersten Landesgesundheitsbehörden oder die von
ihnen bestimmte Stelle zugelassen werden.

Bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Nichterfüllung der
Pflichten können **Geldbußen** in Höhe von bis zu
2.500 EUR von den nach Ordnungswidrigkeitsgesetz
zuständigen Behörden verhängt werden. Eine
Geldbuße bis zu 2.500 EUR kann zum Beispiel verhängt
werden,

1\. Wenn die Leitung einer Einrichtung entgegen der
gesetzlichen Verbote

a) eine Person betreut oder beschäftigt oder

b) im Falle einer Benachrichtigungspflicht die
Gesundheitsämter nicht informiert sowie

2\. wenn Personen trotz Nachweispflicht und
Anforderung des Gesundheitsamtes keinen Nachweis
innerhalb einer angemessenen Frist erbringen.

Dabei kommt auch eine wiederholte Verhängung der
Geldbuße in Frage, wenn eine bestands- oder
rechtskräftige Entscheidung vorliegt oder ein neu
gefasster (Unterlassungs-)Entschluss anzunehmen ist.

Die zuständigen Behörden müssen bei der
Bestimmung der Höhe der Geldbuße stets das
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**Verhältnismäßigkeitsprinzip** beachten.

Neben oder alternativ zu dem Bußgeld kann auch ein
**Zwangsgeld** nach Verwaltungsvollstreckungsrecht
in Betracht kommen, wenn der vollstreckbaren Pflicht,
einen Nachweis vorzulegen, nicht nachgekommen
wird.

**Bedingungen für die Ausnahme von jeglichen
Pflichtimpfprogrammen**

Eine **Ausnahme oder Befreiungsmöglichkeit** aus
religiösen Gründen **sieht das Gesetz nicht vor**. Der
Gesetzgeber hat bewusst nur eine Ausnahme für
Personen vorgesehen, die aufgrund einer
**medizinischen Kontraindikation** nicht geimpft
werden können. Eine medizinische Kontraindikation
kann zum Beispiel bei einer Allergie gegen Bestandteile
des Impfstoffes gegeben sein. Es ist dann ein ärztliches
Zeugnis über die medizinische Kontraindikation bei der
Einrichtung vorzulegen.

**Gesundheitsuntersuchung Kinder und Jugendliche**

Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf spezielle
Gesundheitsuntersuchungen als Leistung der
Gesetzlichen Krankenversicherung. Dies ist festgelegt
in § 26 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch. Aktuell stehen
**10 Gesundheitsuntersuchungen für Kinder** (die
sogenannten U-Untersuchungen U1 bis U9) und **eine
Untersuchung für Jugendliche** (J1-Untersuchung) zur
Verfügung. Dabei untersucht die Ärztin oder der Arzt
den allgemeinen Gesundheitszustand und ob
gesundheitliche Risiken oder bestimmte
schwerwiegende Erkrankungen vorliegen. Zuletzt wird
festgestellt, ob sich das Kind seinem Alter
entsprechend entwickelt. Das Programm ist auf die
Altersstufe des Kindes genau angepasst und umfasst
zum Beispiel

  • Früherkennungsuntersuchungen auf angeborene
Stoffwechselerkrankungen
  • Früherkennungsuntersuchungen auf
schwerwiegende beidseitige Hörerkrankungen bei
Neugeborenen
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  • Untersuchungen der Hüftgelenke
  • eine Vielzahl an Untersuchungen einzelner Organe
  • Untersuchungen der Motorik und der sozialen
Entwicklung

Die **Kosten** für diese
Früherkennungsuntersuchungen werden von der
gesetzlichen Krankenkasse übernommen, wenn sie zu
den festgelegten Zeitpunkten wahrgenommen werden.
Im Allgemeinen ist die **Teilnahme** freiwillig, jedoch
haben einzelne Bundesländer eine Verpflichtung zur
Teilnahme an diesen Untersuchungen festgelegt.

**Ärztliche Betreuung und Hebammenhilfe während
einer Schwangerschaft **

Versicherte haben während einer Schwangerschaft, bei
und nach der Entbindung Anspruch auf ärztliche
Betreuung sowie auf Hebammenhilfe einschließlich der
Untersuchungen zur Feststellung der Schwangerschaft
und zur Schwangerenvorsorge; ein Anspruch auf
Hebammenhilfe im Hinblick auf die
Wochenbettbetreuung besteht bis zum Ablauf von
zwölf Wochen nach der Geburt, weitergehende
Leistungen bedürfen der ärztlichen Anordnung. Sofern
das Kind nach der Entbindung nicht von der
Versicherten versorgt werden kann, hat das versicherte
Kind Anspruch auf die Leistungen der Hebammenhilfe,
die sich auf dieses beziehen. Die ärztliche Betreuung
umfasst auch die Beratung der Schwangeren zur
Bedeutung der Mundgesundheit für Mutter und Kind
einschließlich des Zusammenhangs zwischen
Ernährung und Krankheitsrisiko sowie die
Einschätzung oder Bestimmung des
Übertragungsrisikos von Karies. Die ärztliche Beratung
der Versicherten umfasst bei Bedarf auch Hinweise auf
regionale Unterstützungsangebote für Eltern und Kind.

Allen Frauen unter 25 Jahren wird seit 2008 einmal
jährlich und bei Schwangerschaft eine Untersuchung
auf Chlamydien angeboten.

**Gesundheitsuntersuchung für Erwachsene**
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Frauen und Männer haben im Alter von 18 bis 34
Jahren einmalig und ab 35 Jahren alle drei Jahre
Anspruch auf eine ärztliche Gesundheitsuntersuchung
("Check-up") als Leistung der gesetzlichen
Krankenversicherung. Dies ist festgelegt in § 25 Absatz
2 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch. Die
Gesundheitsuntersuchung dient der Erfassung von
Gesundheitsrisiken und zur Früherkennung von häufig
auftretenden Krankheiten, insbesondere von
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Nierenerkrankungen und
Diabetes mellitus.

Die Untersuchung umfasst:

  • Anamnese, insbesondere zur Erfassung des
Risikoprofils (zum Beispiel Rauchen, Übergewicht,
familiäre [Krebs-]Risiken), Überprüfung des Impfstatus
  • körperliche Untersuchung, einschließlich Messung
des Blutdrucks
  • Laboruntersuchungen des Urins sowie der
Blutzucker- und Cholesterinwerte vorgenommen (bei
18- bis 34-Jährigen nur wenn entsprechende
Risikofaktoren vorliegen).
  • Beratung über die Untersuchungsergebnisse und -
sofern medizinisch angezeigt - ggf. Ausstellen einer
Präventionsempfehlung (z. B. Kurse zur Bewegung,
Ernährung, Stressbewältigung oder
Suchtmittelkonsum).

Personen ab 35 Jahren haben einmalig auch die
Möglichkeit, sich als Bestandteil des Check-up auf die
Viruserkrankungen Hepatitis B und Hepatitis C
untersuchen zu lassen.

Männer ab 65 Jahren haben im Rahmen des Check-Up
außerdem einmalig Anspruch auf ein
Ultraschall-Screening zur Früherkennung von
Bauchaortenaneurysmen (krankhafte Aussackung an
der Bauchschlagader im Bauchraum).

**Krebsfrüherkennung**
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Frauen und Männer haben Anspruch auf
Untersuchungen zur Früherkennung von
Krebskrankheiten als Leistung der gesetzlichen
Krankenversicherung. Dies ist festgelegt in § 25 Absatz
2 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch. Derzeit stehen
folgende Krebsfrüherkennungsuntersuchungen zur
Verfügung:

  • **Brustkrebs** bei Frauen: jährliche
Tastuntersuchung ab 30 Jahren und zweijährliches
Mammographie-Screening von 50 bis 69 Jahren
  • **Gebärmutterhalskrebs** bei Frauen: jährlicher
zytologischer Abstrich von 20 bis 34 Jahren,
dreijährlicher zytologischer Abstrich in Kombination
mit einem Test auf Humane Papillomviren ab 35 Jahren
  • **Prostatakrebs** bei Männern: jährliche
Tastuntersuchung ab 45 Jahren
  • **Darmkrebs** bei Männern und Frauen: ab 50
Jahren regelmäßiger immunologischer Stuhlbluttest
oder ab 50 beziehungsweise 55 Jahren zweimalige
Früherkennungs-Darmspiegelung im Abstand von 10
Jahren
  • **Hautkrebs** bei Frauen und Männern:
zweijährliche Untersuchung der Hautoberfläche mit
dem bloßen Auge ab 35 Jahren

Das **Mammographie-Screening** zur
Früherkennung von Brustkrebs und die
Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs bei Frauen
sowie die Früherkennung von Darmkrebs bei Frauen
und Männern werden als sogenannte **organisierte
Screening-Programme** nach dem Vorbild
europäischer Leitlinien angeboten. Daher werden seit
2009 bundesweit alle Frauen im Alter von 50 bis 69
Jahren alle 2 Jahre schriftlich zum
Mammographie-Screening eingeladen und über das
Programm informiert.

Seit Juli 2019 versenden die gesetzlichen
Krankenkassen alle 5 Jahre Einladungen und
Informationen zur Darmkrebsfrüherkennung an ihre
anspruchsberechtigten Versicherten ab 50 Jahren.
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Seit Januar 2020 versenden die gesetzlichen
Krankenkassen alle 5 Jahre Einladungen und
Informationen zur
Gebärmutterhalskrebsfrüherkennung an die
anspruchsberechtigten Frauen ab 20 Jahren.

**Zahnärztliche Untersuchung**

  • **Kleinkinder** haben vom 6. bis zum vollendeten
33. Lebensmonat Anspruch auf 3 zahnärztliche
Früherkennungsuntersuchungen (§ 26 Fünftes Buch
Sozialgesetzbuch - SGB V). Die Untersuchungen
umfassen die Inspektion der Mundhöhle, die
Aufklärung der Betreuungspersonen über die
Entstehung oraler Erkrankungen, die Ernährungs- und
Mundhygieneberatung der Betreuungspersonen sowie
Empfehlungen zur Fluoridierung und zur Auswahl
geeigneter Fluoridierungsmittel. Außerdem haben die
Kinder zweimal je Kalenderhalbjahr Anspruch auf die
Anwendung von Fluoridlack zur Zahnschmelzhärtung.
  • Kinder ab dem 34. Lebensmonat bis zur
**Vollendung des 6. Lebensjahres** haben Anspruch
auf 3 zahnärztliche Früherkennungsuntersuchungen (§
26 SGB V). Die Untersuchungen umfassen die
Inspektion der Mundhöhle, die Einschätzung des
Kariesrisikos, die Ernährungs- und
Mundhygieneberatung der Erziehungsberechtigten, die
Empfehlung geeigneter Fluoridierungsmittel zur
Schmelzhärtung und gegebenenfalls die Abgabe oder
Verordnung von Fluoridtabletten. Bei Kindern mit
hohem Kariesrisiko ist ergänzend zweimal je
Kalenderhalbjahr die Anwendung von Fluoridlack zur
Kariesvorbeugung angezeigt.
  • Kinder und Jugendliche vom 6. bis Vollendung **des
17. Lebensjahres** haben Anspruch auf die
halbjährliche Individualprophylaxe (§ 22 SGB V). Dazu
gehören zum Beispiel die Mundgesundheitsaufklärung
mit Anleitung zu Mundhygienemaßnahmen und die
Fluoridierung der Zähne zur Zahnschmelzhärtung.
Inhalt und Umfang der **Prophylaxeleistungen**
werden von der Zahnärztin oder dem Zahnarzt nach
den individuellen Gegebenheiten des Einzelfalls
festgelegt.
  • Kinder, die das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet
haben, werden im Rahmen der Gruppenprophylaxe in
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Kindergärten und Schulen betreut. In Schulen und
Behinderteneinrichtungen, in denen das Kariesrisiko
der Schülerinnen und Schüler überproportional hoch
ist, können die Maßnahmen bis zum 16. Lebensjahr
durchgeführt werden (§ 21 SGB V).
  • Allen Versicherten steht unabhängig von ihrem Alter
jedes Halbjahr eine eingehende zahnärztliche
Untersuchung zur Feststellung von Zahn-, Mund- und
Kieferkrankheiten sowie einmal im Jahr eine
Zahnsteinentfernung zu.
https://pei.de/DE/home/home-node.html

Erforderliche Unterlagen

Voraussetzungen

Kosten

Verfahrensablauf

Bearbeitungsdauer

Frist

weiterführende
Informationen

**Masernschutz**

  • [Masernschutzgesetz - Rechtliche
Aspekte](https://www.masernschutz.de/)
  • [Rechtsgrundlagen (§ 20 Absatz 8 bis 14
Infektionsschutzgesetz)](https://www.gesetze-im-intern
et.de/ifsg/)
  • ["Zielgruppe, Impfempfehlungen und Impfschema",
Robert-Koch-Instituts
(RKI](https://rki.de/SharedDocs/FAQ/Impfen/MMR/FAQ
_Uebersicht_MSG.html)

**Gesundheitsuntersuchung Kinder und Jugendliche**

  •
["](https://kindergesundheit-info.de/themen/entwicklu
ng/frueherkennung-u1-u9-und-j1/untersuchungen-u1-
bis-u9/)[U1 bis U9 und J1: Elf Chancen für Ihr Kind",
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
(BZgA)](https://www.kindergesundheit-info.de/themen/
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frueherkennung-u1-u9-und-j1/frueherkennung-vorsorg
e/)
  • ["Prävention - Kinderuntersuchungen U1 bis U9",
Kassenärztlichen Bundesvereinigung
(KBV)](https://kbv.de/html/5527.php)
  • ["Früherkennungsuntersuchungen für Kinder und
Jugendliche", Nationales Gesundheitsportal
"gesund.bund.de](https://gesund.bund.de/gesundheits
untersuchungen-kinder-jugendliche#untersuchungster
mine)

**Schwangerenvorsorge**

  • [Gemeinsamer Bundesausschuss
(G-BA)](https://g-ba.de/themen/methodenbewertung/a
mbulant/frueherkennung-krankheiten/erwachsene/sch
wangerschaft-mutterschaft/)
  • [Nationales Gesundheitsportal "gesund.bund.de"
](https://gesund.bund.de/schwangerschaftsvorsorge)

**Chlamydien-Screening**

  • [Gemeinsamer Bundesausschuss
(G-BA)](https://g-ba.de/themen/methodenbewertung/a
mbulant/frueherkennung-krankheiten/erwachsene/chl
amydien-test/)
  • [Bundesministeriums für
Gesundheit](https://bundesgesundheitsministerium.de
/schwangerschaftsvorsorgeuntersuchung.html)

**Gesundheitsuntersuchung für Erwachsene**

  • [Gemeinsamer Bundesausschusses
(G-BA)](https://g-ba.de/themen/methodenbewertung/a
mbulant/frueherkennung-krankheiten/erwachsene/ges
undheitsuntersuchungen/)
  • [Nationales Gesundheitsportal
"gesund.bund.de](https://gesund.bund.de/gesundheits
-check-up-fuer-erwachsene)
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**Krebsfrüherkennung**

  • [Gemeinsamer Bundesausschuss
(G-BA)](https://g-ba.de/themen/methodenbewertung/a
mbulant/frueherkennung-krankheiten/erwachsene/kre
bsfrueherkennung/)
  • [Mammographie-Screening-Programm zur
Früherkennung von
Brustkrebs](https://www.mammo-programm.de/de)
  • [Krebsvorsorge und Krebsfrüherkennung,
Krebsinformationsdienst des Deutschen
Krebsforschungszentrums
(DKFZ)](https://krebsinformationsdienst.de/vorbeugun
g/frueherkennung/index.php)
  • [Früherkennung, Instituts für Qualität und
Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen
(IQWiG)](https://www.gesundheitsinformation.de/frueh
erkennung.html)
  • [Krebsfrüherkennung, Nationales Gesundheitsportal
"gesund.bund.de"](https://gesund.bund.de/krebsfrueh
erkennung)

**Zahnärztliche Untersuchung**

  • [Früherkennungsuntersuchungen auf Zahn-, Mund-
und Kieferkrankheiten,  Gemeinsamer
Bundesausschuss
(G-BA)](https://g-ba.de/richtlinien/29/)
  • [Zahnvorsorgeuntersuchungen ,
Bundesministeriums für
Gesundheit](https://bundesgesundheitsministerium.de
/zahnvorsorgeuntersuchungen.html)

**Alle Früherkennungsuntersuchungen der
gesetzlichen Krankenversicherung auf einen Blick**

  • [Gemeinsamer
Bundesausschuss](https://g-ba.de/themen/methodenb
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ewertung/ambulant/frueherkennung-krankheiten/)
  • [Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im
Gesundheitswesen
(IQWiG)](https://www.gesundheitsinformation.de/welc
he-frueherkennungsuntersuchungen-bezahlt-die-geset
zliche-krankenkasse.html)
https://gesund.bund.de/gesundheitsuntersuchungen-k
inder-jugendliche#untersuchungstermine
https://www.g-ba.de/themen/methodenbewertung/fru
eherkennungsuntersuchungen/
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/
https://gesund.bund.de/en/health-check-up-for-adults
https://www.g-ba.de/themen/methodenbewertung/sch
wangerschaft-mutterschaft/
https://www.kbv.de/html/5527.php
https://gesund.bund.de/schwangerschaftsvorsorge
https://www.gesundheitsinformation.de/frueherkennu
ng.html
https://www.gesundheitsinformation.de/welche-fruehe
rkennungsuntersuchungen-bezahlt-die-gesetzliche-kra
nkenkasse.html
https://www.g-ba.de/themen/methodenbewertung/er
wachsene/chlamydien-test/
https://gesund.bund.de/gesundheits-check-up-fuer-er
wachsene
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/Impfen/MMR/FAQ
_Uebersicht_MSG.html
https://www.g-ba.de/themen/methodenbewertung/er
wachsene/krebsfrueherkennung/
https://gesund.bund.de/en/prenatal-care
https://www.krebsinformationsdienst.de/vorbeugung/f
rueherkennung/index.php
https://gesund.bund.de/en/early-detection-of-cancer
https://www.kbv.de/html/5527.php
https://gesund.bund.de/en/health-checks-for-children-
and-adolescents
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/
https://www.kindergesundheit-info.de/themen/frueher
kennung-u1-u9-und-j1/frueherkennung-vorsorge/
https://www.krebsinformationsdienst.de/vorbeugung/f
rueherkennung/index.php
https://www.g-ba.de/english/
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/Impfen/MMR/FAQ
_Uebersicht_MSG.html
https://www.g-ba.de/themen/methodenbewertung/er
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wachsene/chlamydien-test/
https://www.masernschutz.de/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/zahnv
orsorgeuntersuchungen.html
https://www.mammo-programm.de/de
https://www.g-ba.de/themen/methodenbewertung/er
wachsene/krebsfrueherkennung/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/schwa
ngerschaftsvorsorgeuntersuchung.html
https://www.g-ba.de/richtlinien/29/
https://gesund.bund.de/krebsfrueherkennung
https://www.gesundheitsinformation.de/frueherkennu
ng.html
https://www.kindergesundheit-info.de/themen/frueher
kennung-u1-u9-und-j1/frueherkennung-vorsorge/
https://www.g-ba.de/themen/methodenbewertung/er
wachsene/gesundheitsuntersuchungen/
https://www.gesundheitsinformation.de/welche-fruehe
rkennungsuntersuchungen-bezahlt-die-gesetzliche-kra
nkenkasse.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/zahnv
orsorgeuntersuchungen.html
https://www.masernschutz.de/
https://gesund.bund.de/en/health-check-up-for-adults
https://www.g-ba.de/themen/methodenbewertung/sch
wangerschaft-mutterschaft/
https://www.g-ba.de/richtlinien/29/
https://www.g-ba.de/themen/methodenbewertung/er
wachsene/gesundheitsuntersuchungen/

Hinweise

Rechtsbehelf

Kurztext

Ansprechpunkt

Zuständige Stelle

Formulare

Ursprungsportal Allgemeine Informationen über Zugangsrechte zu
verfügbaren öffentlichen Präventionsmaßnahmen im
Gesundheitsbereich und über die Pflichten zur
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Teilnahme an diesen Maßnahmen, General
information on access rights or obligations to
participate in available public preventive healthcare
measures
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